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bundesvc,rbonC der
Arrlt)rrerr n iele:. Der lf.sch lcnC s e. V.
Or- ,e r l rn i : t : f r .  l6 -  ig  .  109f3  g : , l r , ,

Amtsgericht Mi{te
I

lm Namen des VolKes
I  l r - ! l  IUrteil

Geschäftsnummer:111 C 3073/08 verkündet am

ln dem Rechtsstreit

der
vertreten durch d. l-tr,

- Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwältin Ursula Laasch,
Strelitzer Straße 2-4. 17235 Neustrelitz.

g e g e n

die HUK-COBURG Allgemeine Versicherung AG,
vertreten durch d. Rotf-Peter Hoenen,
Schadenaußenstelle Berlin,
Maöurger Siraße 10, 10789 Berlin,

- Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Christian Kallweit & Kollegen,
Scharnweberstraße't 5, 13405 Berlin,

wegen Schadenersatz aus Verkehrsunfall

hat das Amtsgericht Mitte, Zivilprozessabteilung 111,

auf die mündliche Verhandlung vom 10,03.2009

durch den Richter am Amtsgericht Beckmann

f  ü r  R e c h t  e r k a n n t :

1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 193,77 € nebst Z
5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem

2. Die Kosten des Rechtsstreits - mit Ausnahme der Kosten der V
zu tragen hat - hat die Beklagte zu tragen-

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar

31.03.2009
Lozanov, Justizangestellte

Klfisenn,

12- 17,10179 Berl i4,

in Höhe von
Mai 2008 zu zahlen.

zP 450

, welche die Klägerin



2 1 / 0 4  2 0 0 S  1 3  0 0  +  l l - f 2 8 5 0  P  0 0 2 / 0 0 4

Tatbestand

Von der Darstellung des Tatbestandes wird gemäß S 313 a Ats. 1 Satz l ZPO abgeselien,

Entscheidungsgründe

Abtretung durch den Geschädigten geltend machen.

Die Abtretung verstößt nicht gegen S 134 BGB in
I

Verb indung mi tS  l  des

Rechtsberatungsgesetzes- Nach lnkrafttreten des tleistungsgesetzes ist iri dem
I

Einziehen der Schadenersa2forderung, soweit diese in Höhe Kosten eines Mietwagens an

den Kfz-Vermieter abgetreten ist. keine verbotene Rechtsberatutfo zu sehen. Bei der Würdigung,
t -

ob ein GeseEesverstoß vorliegt, sind die täbe anzulegen, diq im

Zusammenhang mit einer anderen Tätigkeit erlaubt, wenn sie als zurn Berufs- oder

Tätigkeitsbild gehören. Dies ist hier der Fall. Es ist der typische lFall. dass der Kfz-VermigIt",' oi"
Schadensersatzforderung an sich abtreten lässt und diese leinzieht. Das passt deh Kfz-

Haftpflichfuersicherern auch immer dann gut, wenn es der erleich Schadenabwicklung dient.

Nur dann, wenn sie sich gegen die Höhe der M

angeblichen Verstoß gegen das Rechtsberatungsgesetz geltend.

Das Gericht schätzt die MieWagenkosten aufgrund der vom 30. Juli 2007 auf 1t0.00 €

fäglich- Ein BMW 530, dessen Elgentümer der Geschädigte wa{, kostete am 23. März 2009 für

drei Tage bei Anmietung über das lnternet rund 322.oo€ bzw. lart,oo € bei großen oerltscnen

-

2

Autovermietern. Das Gericht schätzt den Mietpreis für Oie Uf"rtattzeit, die eindreiviertä .l"f''t
l l

zuruckliegt, entsprechend den Angaben der Klägerin auf 100,0q €, also 300,00 € für drli Tage
t l
I(S 287 Abs. 1 zPo). i i
t l
l l
!

Die Beklagte ist nicht berechtigt, den Mietpreis auf 75,00 € tägligh zu küaen. Die Mietan$ebote,

die sie selbst vermittelt, beruhen auf Kooperationen mit ihren Vf.trag=Oartnern im Rahrnln des
I

l '
Die auf SS 7 SIVG, 823 BGB, 3 mVG gestützte Klage ist begründpt. I

I
Die Ktägerin hat Anspruch auf restliche Mietwagenkosten von 19C,77 €, nachdem die BeklaiJte auf

die Rechnung vom 30. Juli 2007 (Blatt 31 der Akte), mit der 4611,52 € geltend gemacht rJvorden

waren, nur 267,75 € gezahlt hat. Die Klägerin als Kfz-Vermieterinl kann den Mietzins aufgrJnd der

zP 450
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Schadenmanagements Es ist gerichtsbekannt, dass derartiOf Kooperationen aufgruld der

I ,;..,r ''r",,, ,r I3 I ;iuri$iir,, r
I i ]uj.r,. j i t":\,,:rr. i. i ,:r ld $er

I 
Autoverrlieter Dcutschif nds e.V.

i  .  -  
Cbun,r : r . , rs i r .  l6- lg  

_.  l0{63 B.er l in

v v l r g g 9 | | | | . _ - w - _ | |

Vermitgung einer Melzaht von Kunden - wie im Wirtschaftsleben limmet 
- zu günstigeren 

[reisen' l

führen. Diese preise sind jedoch keine Marktpreise, die der Sch{denermittlung zugrundezplegenführen. Diese preise sind jedoch keine Marktpreise, die der Sch{denermittlung zugrundezplegen

sind. sondem Sondertarife für Großkunden, die nicht den Preis abpilden, den ein Geschädisjter bei

Anmietung auf dem freien Markt zu zahlen hat. | ]

I
Es liegt auch kein Verstoß gegen die SchadenminderungsnflicHt des Geschädigten auslS 254

BGB vor, den sich die Klägerin gemäß S 404 BGB entgefenhalten lassen mÜsstf- Der

Geschädigte ist nicht verpflichtet, die schadenregulierung aus d{ Hand zu geben und Velmieter

zu wählen, die die Beklagte anbietet. Das schadenmanagemönt ist ureigenste AufoaJe des

Geschädigten. Dieser darf den Vermieter selbst auswählen Eb ist nicht ersichuich, daps der
uEour  rovrv rv !  

|

Geschädigte bei der Auswaht der Klägerin gegen seine Schapenminderungspflicht verptoßen

hätte. Der Auffassung des Landgerichts Berlin, dass sich der 
lGeschädigte 

auf ein l(oTl(retes

Haftpflichtversicherung einzulassen hat, ist nicht zu folgen Es

In der Auswahl der Klägerin liegt auch kein Verstoß gegen Oiej Scf'aOenm
I

Angebot zur Übernahme eines wesentlich günstigeren F

Die Beklagte hat auch die Kosten der Vollkaskoversicherung

bleiben. ob das eigene Fahrzeug des Geschädigten selbst

Schädiger hat den Geschädigten auch von dem Risiko f

der Geschädigte ein fremdes Fahrzeug führen muss und sich bei

gegenüber schadenersatzpflichtig machen wÜrde.

durch

lmmer

ersetzen^ Es

Die

nichtKlägerin hat wie oben ausgeführt, ein Angebot zu Marktpreisen pemacht- Die Beklagte

dargelegt, dass der Geschädigte am freien Markt einen ser-{tvtW zu wesentlich gür

Konditionen hätte anmieten können. Sie trägt die Darlegungs- uirO eeweislast fÜr einen

gegen die Schadenminderungspflicht. Unerheblich ist, dass diö Aektagte einen Verm

günstigeren Konditionen äus dem von ihr im Rahmen des Sfhadensmanagement e'

Sond erma rkt d u rch Kooperation sverein ba rungen verm itteln t<a n n' 
I

I
, dass dadurch entstefit, dass

I

zP Affi

einem Unfall diesem Eigentümer
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Beckmann

ln

l l4 i l

t tDie Kosten für die Zustellung und Abholung des Ersatzfahrzeug$ sind ebenfalls zu erset{en, da
der Geschädigte in sein eigenes Fahzeug vor der Haustür unO ficfrt vor der Niederlassu{rS Oes
Ktu-Vermieters hätte einsteigen können. 

i I

Der Zinsanspruch ist gemäß SS 2g6, 291 BGB begründer. I 
I

r l
Die Nebenentscheidungen beruhen auf SS 91 Abs. 1, 281 Abs. p, tou Nr- 11 ,713, str fius +
ZPQ. I 1
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